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REKLAME

«Berner Oberland» wird neu aufpoliert
Im Rahmen des 14. Wirtschaftstreffens Berner Oberland wurde gestern eine Imagestudie der Universität Bern vorgestellt

Intakte Natur, Seen, Berge,
Echtheit: Der geografische
Begriff «Berner Oberland» ist
bei Gästen, Bevölkerung und
Unternehmen positiv besetzt.
Jetzt soll dieser klangvolle
Name wieder vermarktet wer-
den – trotz Widerstand von
Gstaad und Jungfraugebiet.

F R I T Z  L A U B E R

Vor fünf Jahren wurde der Dach-
verband Berner Oberland Touris-
mus zu Grabe getragen: Die Aufga-
ben der über 100-jährigen Organi-
sation übernahmen die neun
Destinationen Gstaad, Lenk-Sim-
mental, Adelboden-Frutigen,
Lötschberg, Thunersee, Interla-
ken, Grindelwald, Wengen-Mür-
ren und Meiringen-Hasliberg. Da-
mit wurde ein mehrjähriger Streit
beendet. Denn die grossen Touris-
musorte Interlaken, Grindelwald
und Gstaad wollten das Marketing
in ihre Hände nehmen und sich
nicht länger durch einen unbe-
weglichen Verband vertreten las-
sen. Eine vom Kanton finanzierte
Studie des Tourismusberaters Jan
van Trott kam zum Schluss, Namen
wie Gstaad, Thunersee, Jungfrau-
region seien bekannter als der geo-
grafische Begriff Berner Oberland.
Deshalb sei künftig als Destination
und nicht unter dem Label «Berner
Oberland» um Gäste zu werben. 

1700 Personen befragt

Jetzt wird wieder Gegensteuer
gegeben und der vor allem von
Touristikern der Jungfrauregion
und von Gstaad verschmähte Be-
griff Berner Oberland neu aufpo-
liert: Im Rahmen des 14. Wirt-

schaftstreffens der Volkswirt-
schaftskammer Berner Oberland
wurde gestern eine neue Studie der
Universität Bern präsentiert, die
zeigt, dass der Name «Berner Ober-
land» von Gästen, Einwohnern
und Unternehmen höchst positiv
wahrgenommen wird. Es sei die
erste Studie, die nicht bloss den
Tourismus, sondern auch Wohn-
bevölkerung und Wirtschaftsun-
ternehmen umfasse, sagte Profes-
sor Harley Krohmer, Direktor des

Instituts für Marketing und Unter-
nehmensführung der Universität
Bern. 24 Studierende erhoben bei
1700 Personen, welches Bild sie
sich vom Berner Oberland ma-
chen. Sie befragten einerseits Leu-
te im Oberland und andererseits
Gäste, Bewohner und Unterneh-
mer in andern Regionen der
Schweiz. Dabei ging klar hervor,
dass das Berner Oberland, seine
Landschaft und seine Einrichtun-
gen als attraktiv empfunden wer-

den. Weniger gut benotet wurden
allerdings Weltoffenheit und Fort-
schrittlichkeit der Oberländer, die
Steuerlast oder die beruflichen
Ausbildungsmöglichkeiten. Es gel-
te, die in der Imagestudie erkann-
ten Problembereiche zu verbes-
sern und die festgestellten Stärken
hervorzustreichen, meinte dazu
Harley Krohmer.

Das strebt eine Arbeitsgruppe
der Volkswirtschaftskammer nun
an, wie der nicht wiedergewählte

freisinnige Grossrat Melchior
Buchs, 2001 letzter Präsident von
Berner Oberland Tourismus, aus-
führte. Damit soll «eine gewisse
Korrektur» an der Umstrukturie-
rung von 2001 erfolgen. Denn man
dürfe das Oberland nicht allein aus
touristischer Sicht betrachten, sag-
te Buchs, sondern müsse die ganze
Wirtschaft einbeziehen. «Wir wol-
len das Rad nicht zurückdrehen»,
betonte allerdings Norbert Riesen,
der Direktor der Volkwirtschafts-

kammer Berner Oberland. Allein
schon mit Blick auf die Bevölke-
rungsentwicklung müsse man
aber den positiv besetzten Begriff
Berner Oberland für die Förderung
des Wohnstandorts nutzen, sagte
er. Wenn der FC Thun gut spiele
oder der Reutiger Bruno Kernen
oder die Thunerin Tanja Frieden
eine olympische Medaille holten,
sprächen alle vom Berner Ober-
land. Der gute Klang dieses Na-
mens müsse in der Schweiz wieder
genutzt werden.

Unabhängigkeit soll bleiben

Für Professor Harley Krohmer
ist allerdings klar, dass die 2001 neu
gebildeten neun Tourismusdesti-
nationen ihre Unabhängigkeit im
Marketing beibehalten müssen.
Wie Gstaad, Interlaken, Grindel-
wald oder andere Tourismusorte
um Gäste werben, soll ihre Sache
sein. Aber es wäre sinnvoll, wenn
sie die «Dachmarke Berner Ober-
land» mitbenutzen würden. «Es ist
ein gemeinsamer Nenner mit posi-
tivem Image», sagte Harley Kroh-
mer gestern vor den Medien. Die-
sen geografischen Begriff zu nut-
zen, bringe allen Vorteile.

Günstige Leistung der Uni

An die Studie des Instituts für
Marketing und Unternehmens-
führung der Universität Bern muss
die Volkswirtschaftskammer im
Rahmen ihres vom Bund finan-
zierten Projekts «Chance BeO»
20 000 Franken bezahlen. Das sei-
en einzig die Spesen und Aufwen-
dungen für die Erhebungen, sagte
Norbert Riesen. Die 2000 Arbeits-
stunden seien nicht verrechnet
worden, weil die Untersuchung
von Studierenden im Rahmen von
Semesterarbeiten durchgeführt
worden sei.

Drei Monate bedingt
Langjähriger Angestellter eines Heims wegen Sex mit Bewohnerin verurteilt

Das Burgdorfer Strafeinzel-
gericht schenkte dem geistig
behinderten Opfer mehr Glau-
ben als dem Angeschuldigten.
Dieser habe die Frau unter
Ausnützung ihrer Abhängig-
keit zu viermaligem Oralsex
gedrängt, sagte die Richterin.

S T E FA N  V O N  B E L O W

Nach der Scheidung von seiner
Frau habe er sich in einer tiefen Le-
benskrise befunden und sich von
der geistig behinderten Heimbe-
wohnerin «verführen lassen»: So
versuchte der 55-jährige ehemali-
ge Heimangestellte S. anlässlich
der ersten Einvernahme vor der
Burgdorfer Strafeinzelrichterin
Annemarie Hubschmid zu er-
klären, wie es zu den sexuellen
Handlungen zwischen ihm und
der heute 39-jährigen Frau gekom-
men war («Bund» vom 8. März).
Zweimal habe er sich von ihr oral
befriedigen lassen, wobei die Ini-
tiative jeweils von ihr gekommen
sei. Sein «grosser Fehler» sei es ge-
wesen, dass er die Frau nicht abge-
wiesen habe. «Das tut mir furcht-
bar leid – ich wäre derjenige gewe-
sen, der hätte Nein sagen sollen.»

Die Version des Opfers, das ges-
tern von Hubschmid unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit befragt
wurde, sieht allerdings anders aus.
Demzufolge sei es nicht nur zwei-,
sondern insgesamt viermal zu
Oralsex gekommen, fasste die
Richterin anlässlich der Urteils-
eröffnung gestern Nachmittag zu-
sammen. Die Frau habe klar ausge-
sagt, dass sie gegen ihren Willen
zum Sex gezwungen worden sei.
Ferner habe sie zu Protokoll gege-

ben, dass sie der Angeschuldigte
mehrmals über und unter den
Kleidern an den Brüsten berührt
habe – was dieser bestritten hatte.

Aussageverhalten entscheidend

Es stand also Aussage gegen
Aussage. Weil es auch keine direk-
ten Zeugen für die Vorfälle gab,
musste Hubschmid von sich aus
entscheiden, wem sie mehr Glau-
ben schenken wollte. Dabei stützte
sie sich in erster Linie auf die Ana-
lyse des Aussageverhaltens. Auch
wenn sich das Opfer nach Ein-
schätzung der Polizei auf dem geis-
tigen Stand eines achtjährigen
Mädchens befinde, habe es ihre
Fragen «überraschend gut» beant-
worten können, sagte Hubschmid.
Die Aussagen der Frau seien
«glaubwürdig, schlüssig und nach-
vollziehbar» gewesen. «Sie konnte
sagen, wo, ungefähr wann und wie
oft es passiert ist.»

Handkehrum sei offensichtlich
gewesen, wie unangenehm die
ganze Sache der Frau ist. «Sie hatte
ein schlechtes Gewissen und hätte
lieber gar nicht darüber gespro-
chen.» Die Frau habe «kein Interes-
se am Verfahren» gehabt und auch

nicht gewollt, dass der Angeschul-
digte ihretwegen seine Stelle ver-
liert. «Sie hat ihre Schilderungen
nicht ausgeschmückt und wollte
ihn auch nicht stärker beschuldi-
gen als nötig.»

Die Aussagen des Angeschul-
digten dagegen hätten eine Reihe
von «Lügensignalen» aufgewiesen,
sagte Hubschmid. So habe er zu-
nächst bestritten, dass es über-
haupt zu sexuellen Handlungen
gekommen sei, und erst nach und
nach Zugeständnisse gemacht. «Er
gab immer etwas mehr zu, weil er
fast nicht mehr anders konnte.»
Offenbar habe der Angeschuldigte
Mühe, sich seine Taten selbst ein-
zugestehen. «Er versuchte, die Vor-
würfe von sich fernzuhalten, und
verstrickte sich in Aussagen, die
einfach nicht überzeugen.»

«Scheu und zurückhaltend»

So sei es in ihren Augen «schlicht
ausgeschlossen», dass die Initiati-
ve zum Oralsex vom Opfer gekom-
men sei, sagte Hubschmid. Auf sie
habe die Frau «scheu und zurück-
haltend» gewirkt, und auch Zeu-
gen beschrieben sie übereinstim-
mend als «introvertiert, zurückge-
zogen und schweigsam».

Unter dem Strich sah es die
Richterin als erwiesen an, dass der
Angeschuldigte sein Opfer viermal
zu Oralsex gedrängt und ausser-
dem mehrmals an den Brüsten
berührt hat. Ihr Urteil lautete auf
drei Monate Gefängnis bedingt.
Der Angeschuldigte habe seine
«ganz besondere Position miss-
braucht» und die Abhängigkeit sei-
nes Opfers ausgenützt, sagte Hub-
schmid. Dafür sei er nicht zuletzt
durch den Verlust seiner Stelle und
durch negative Reaktionen im per-
sönlichen Umfeld bestraft worden.

Bauinspektorat wird Dienststelle
Der neue Thuner Bauinspektor hat keine Verwaltungsabteilung mehr

Rudolf Tschan, so heisst der neue
Bauinspektor der Stadt Thun. Er
wird seine Stelle am 1. August an-
treten. Zugleich wird das Bauin-
spektorat nicht mehr als Abteilung,
sondern als Dienststelle betrieben.
Dies teilt die Stadt Thun in einem
Communiqué mit.

Der 54-jährige Rudolf Tschan
arbeitet seit 1991 in einer ähnli-
chen Funktion beim kantonalen
Amt für Gemeinden und Raum-
ordnung (AGR). Er war unter ande-
rem für die Beratung der amtieren-
den Regierungsstatthalter und Ge-
meinden in den Ämtern Bern, Sef-

tigen, Schwarzenburg und Thun
zuständig. 

Rudolf Tschan ist in Thun aufge-
wachsen und war bereits zwischen
1987 und 1991 stellvertretender
Bauinspektor der Stadt Thun. Er ist
Nachfolger des bisherigen Bauin-
spektors Andreas Dürig, der An-
fang Jahr gestorben ist. Für die
Neubesetzung der Stelle hat der
Gemeinderat beschlossen, das
Bauinspektorat künftig nicht mehr
als eigene Abteilung zu führen,
sondern als Dienststelle. Mit der
Verkleinerung des Gemeinderates
von fünf auf sieben Mitglieder

habe man gleichzeitig auch be-
schlossen, die Leitungsebene der
Verwaltung zu straffen. Für ein gut
funktionierendes Bauinspektorat
sei vor allem fachliche Unab-
hängigkeit wichtig und diese kön-
ne auch auf der Ebene einer
Dienststelle gewährleistet werden.
Wo das Bauinspektorat mit seinen
sechs Stellen künftig angegliedert
sein wird, ist noch offen. Definitive
Entscheide sollen nach den Ge-
meindewahlen im November fal-
len, wenn Ressorts und Pensen der
künftigen Gemeinderäte bekannt
sind. (gum)

Thun und die Alpen: Das Oberland ist nicht nur touristisch attraktiv, sondern auch ein Wirtschafts- und Wohnstandort. SWISS-IMAGE

SO STEHTS IM GESETZ

«Wer unter Ausnützung der Ab-
hängigkeit einen Anstaltspfleg-
ling, Anstaltsinsassen, Gefangenen,
Verhafteten oder Beschuldigten
veranlasst, eine sexuelle Hand-
lung vorzunehmen oder zu dul-
den, wird mit Gefängnis bestraft»:
So lautet Absatz 1 von Artikel 192
des Schweizerischen Strafgesetz-
buches, der die Überschrift «Sexuel-
le Handlungen mit Anstaltspfleg-
lingen, Gefangenen, Beschuldig-
ten» trägt. (bwb)


